
 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Zentrale Steuerung und Service TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2012/2767 Anlage Nr.: ______

Datum: 18.06.2012  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Rat 02.07.2012 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Abstimmung über Tischvorlagen;  
Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 04.03.2012, eingegangen am 11.04.2012 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung wird abgelehnt. 
 
 
Begründung 

 
Tischvorlagen sind Vorlagen, die ohne Vorlagefrist zur Sitzung auf den Tisch des jeweiligen 
Gremiums zu Händen jedes Gremiumsmitglieds gelegt werden. Dies kann z.B. ein weiterer 
Hinweis/Wunsch eines Vertragspartners sein, ein geänderter Sachverhalt, neu ermittelte Zahlen 
oder andere unvorhergesehene Situationen und Sachverhalte.  
 
Die Sitzungsunterlagen werden mit einer zehntägigen Frist vor der Sitzung mit der Einladung 
allen Mitgliedern des Gremiums zugeleitet (§ 2 Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse der Stadt Hennef). In Ausnahmefällen können Sie bis zum 3. Tag vor der Sitzung 
nachgereicht werden oder, als erweiterte Auslegung der Geschäftsordnung, wenn sich 
entscheidungsrelevate Dinge ereignen, als Tischvorlage am Sitzungstag vorgelegt werden. 
Diese Regelung ist allgemein akzeptiert und gehört zum Verfahrensablauf einer 
Ausschusssitzung. Eine Entscheidung über Verfahrensabläufe, wie die Zuleitung von 
Sitzungunterlagen an die Ausschussmitglieder ist nicht vorgesehen und würde die zeitnahe 
Aktualisierung der Beratungsunterlagen sowie der Beschlussfassung über den 
Tagesordnungspunkt zuwiderlaufen. Sollte, wie beantragt, eine Abstimmung über die 
Zulassung von Sitzungsunterlagen erfolgen, könnten entscheidungsrelevante Details nicht zur 
aktuellen Beratung zugelassen und somit u. U. die entsprechende Ausschussentscheidung 
durch ein einzelnes Ausschussmitglied verhindert, zumindest aber verzögert werden.    
 
 



Tischvorlagen sind die Ausnahme, jedoch für die sachgerechte Diskussion und Entscheidung 
unentbehrlich. Den Ausschussmitgliedern kann jederzeit eine Lesepause gewährt werden. Nur 
die vorherige Abstimmung in den Fraktionen ist nicht möglich. Doch in solchen Fällen kann eine 
Sitzung für eine Beratung der Fraktionen unterbrochen werden.  
 
 
Hennef (Sieg), den 18.06.2012 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke 
Bürgermeister 
 
 


